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Kontakte und Sprechzeiten 
der Stadtverwaltung

Stadtverwaltung Lollar, Holzmühler Weg 76, 
35457 Lollar
Telefon:   06406 / 920 - 0
Fax:   06406 / 920 - 299
E-Mail:   rathaus@lollar.info
Internet:   www.lollar.de
Bürgermeister Jan-Erik Dort   06406 / 920 - 100
Montags: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr und 

14:00 Uhr - 15:30 Uhr
Dienstags: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Mittwochs: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr und 

14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Donnerstags: GESCHLOSSEN
Freitags: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr

Ortsgericht Lollar
Ortsgerichtsvorsteher Herr Hartmut Bierau
Bornhöll 9a, 35457 Lollar
Telefon:   06406 / 906242 oder 06406 / 72153
E-Mail:   bierau-lollar@t-online.de

Schiedsamt Lollar
Schiedsfrau Frau Heike Spohr
Telefon:   0177 / 7201115
E-Mail:   heike.spohr@schiedsfrau.de

Kindertagesstätten
Kita Abenteuerkiste, Lollar, Im Boden 8
   06406 / 909778
Kita Kunterbunt, Lollar, Grüner Weg 10
   06406 / 1646
Kita Kipalo, Lollar, Ostpreußenstraße 6
   06406 / 72072
Kita Bunte Villa, Odenhausen, 
Weiherstraße 21   06406/ 72992
Kita Quitschvergnügt, Ruttershausen, 
Leipziger Straße 1   06406 / 72770
Flohkiste, Lollar, 
Gießener Straße 31a   06406 / 75073
Netzwerk Tagespflege   06408 / 501153

Stadt- und Schulmediothek
Clemens-Brentano-Europaschule
Ostendstraße 2, 35457 Lollar   06406 / 8300529

Ärztliche Notfallbereitschaft / Notrufe
Ärztliche Notfallbereitschaft   116 117
(Wochenende/Feiertage sowie Wochentage  
außerhalb der Sprechzeiten)
Zahnärztliche Notfallbereitschaft 
  01805 / 607011 oder www.kzvh.de
Apotheken Notfallbereitschaft   0800 / 0022833 
oder www.apothekerkammer.de
Allgemeiner Notruf   110
Feuerwehr Notruf   112

Wasser- und  
Abwasserversorgung

für die Kernstadt sowie alle Stadtteile
Zweckverband Lollar-Staufenberg    

06406 / 9134 - 0

Strom- und Gasversorgung

EAM
Strom- und Erdgasversorgung 
  0561 / 9330 - 9330
Netz und Einspeisung   0800 / 32 505 32
Entstörungsdienst:
Strom   0800 / 34 101 34
Erdgas   0800 / 34 202 34

Bevollmächtigte 
Bezirksschornsteinfeger

Hans-Jürgen Mack   0641 / 3011699
Joachim Zahrt   06407 / 404 362

Forstangelegenheiten
Forstamt Wettenberg - HessenForst 
 0641 / 460 4600
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Sehr gerne!
Sagen Sie uns einfach Bescheid!

Zu den Altersjubiläen gehören solche Jubilare, die ihren 80., 85., 90., 95., 100. oder 
noch höheren Geburtstag feiern, sowie Ehejubilare, die 50, 60, 65 oder 70 Jahre 
oder sogar noch länger verheiratet sind.

In der Vergangenheit, und zwar vor der Corona-Pandemie, wurden die Ehejubilare 
seitens der Verwaltung angeschrieben, ob sie einen Besuch des Bürgermeisters zu 
ihrem Jubiläum wünschen. Dieses Verfahren wird bzw. wurde  eingestellt.

Generell möchte der Bürgermeister nach der Corona-Pandemie auch wieder die 
persönlichen Besuche zu den Altersjubiläen aufnehmen. Daher wurden bisher die 
Altersjubilare angerufen und gefragt, ob eine Ehrung gewünscht wird. Dieses Ver-
fahren wird Ende April ebenfalls eingestellt.

Ab 1. Mai 2023 gilt Folgendes:
Sollte ein Besuch des Bürgermeisters gewünscht sein, besteht die Möglichkeit bis 
zu einer Woche vor dem eigentlichen Jubiläum (egal ob Alters- und Ehejubiläum) 
bzw. der geplanten Feier per Telefon unter 06406 920-101 (Frau Dietl) oder unter der 
Mailadresse vorzimmer@lollar.info einen Besuchswunsch zu äußern.

Hierbei bitten wir um Angabe Ihres Namens einschließlich Telefonnummer, des Ju-
biläumsdatums, der Jubiläumsart sowie des Datums, der Uhrzeit und der Örtlichkeit 
der Feier.

Vielen Dank!
Der Magistrat der Stadt Lollar
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Goldene Hochzeit?

80. Geburtstag?

Der Bürgermeister soll zum 
Gratulieren kommen?

Mitteilungen des Bürgermeisters
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Nachrücken in die 
Stadtverordnetenversammlung Lollar

Frau Ida-Elena Schulz, Höllenbachstraße 13, Lollar-Odenhausen, 
hat durch schriftliche Erklärung ihr Mandat in der Stadtverordne-
tenversammlung Lollar niedergelegt.
Gemäß § 34 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes (KWG) 
stelle ich daher fest, dass als nächste noch nicht berufene Be-
werberin des Wahlvorschlages Bündnis 90/Die Grünen (GRÜ-
NE) Frau Daniela Stevanovic, Marburger Straße 9, Lollar, in die 
Stadtverordnetenversammlung Lollar nachrückt.
Gegen diese Feststellungen kann jeder Wahlberechtigte des 
Wahlkreises Lollar binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen 
nach dieser Bekanntmachung Einspruch erheben. Der Einspruch 
eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rech-
te geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn eins vom Hundert 
der Wahlberechtigten, mindestens jedoch fünf Wahlberechtigte, 
unterstützen. Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
bei dem Wahlleiter der Stadt Lollar, Holzmühler Weg 76, 35457 
Lollar, einzureichen und innerhalb der Einspruchsfrist im Ein-
zelnen zu begründen; nach Ablauf der Einspruchsfrist können 
weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden.
Lollar, den 28.04.2023

Florian Jäger
Besonderer Wahlleiter

Veranstaltungskalender Mai 2023
Burschenschaft „Echte Käs Ruttershausen e.V.“

- Maifest Ruttershausen -
01.05.2023
Grillhütte Ruttershausen

- Hallo Welt-Familiencafé -
01.05.2023, 10:00 Uhr
CVJM, Lumdastraße 27

Grillfest der Feuerwehr Salzböden
01.05.2023, 11:00 Uhr
Grillhütte am Hahnenkopf

- Maifest des CV Lollar -
01.05.2023, 11:00 Uhr
Grillhütte Lollar
Gesangverein 1887 Rutterhausen

- Mai-Singen -
11.05.2023
Ev. Gemeindezentrum Ruttershausen
Naturschutzbund Lollar Ortsgruppe Ruttershausen

- Vogelstimmenwanderung Ruttershausen -
12.05.2023, 18:00 Uhr
An der alten Lahnbrücke, Ruttershausen

- Frühlingsmarkt auf dem Kirchberg -
13.05.2023, 12:00 Uhr
Inges Hof, Kirchberg
Förderverein FFW Lollar e.V. und Freiwillige Feuerwehr Stadt 
Lollar

- Tag der Feuerwehr Lollar -
14.05.2023, 10:00 Uhr
Feuerwehrgerätehaus Schnur 5-8

- Hallo Welt-Familiencafé -
15.05.2023, 10:00 Uhr
CVJM, Lumdastraße 27
Sportverein Eintracht 1920 e.V.

- Himmelfahrtsfest der Eintracht Lollar -
18.05.2023, 11:00 Uhr
Sportgelände Lollar Süd
Angelverein Ruttershausen
- Angelfest -
27.05.2023
an der Lahn (Ruttershausen)
- Irisches Fest -
28.05.2023, 17:00 Uhr
Inges Hof, Kirchberg

Der Magistrat der Stadt Lollar
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Mitteilung der Friedhofsverwaltung
Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, dass an 
den Stelen und auf den Urnenrasengräbern immer wieder 
Blumentöpfe oder sonstige Gegenstände (z.B. Engel, Ker-
zen, Herze, usw.) abgelegt oder hingestellt werden.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass gemäß der 
§§ 27a und 27b der Friedhofsordnung der Stadt Lollar Grab-
schmuck sowie Anpflanzungen nicht gestattet sind und von 
der Friedhofsverwaltung beseitigt werden.
Lediglich auf den gepflasterten Flächen bei den Stelen kann 
ein Blumengruß abgelegt werden, welcher nach Verwelken 
von den Angehörigen zu entfernen ist.
Die Friedhofsverwaltung wird künftig sämtlichen Grab-
schmuck oder sonstige Gegenstände bei den Stelen und 
auf den Urnenrasengräbern entfernen.
Wir bitten um Beachtung.

Der Magistrat der Stadt Lollar
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Tag des offenen Denkmals 
am 10. September 2023

Mitmachen und Denkmale anmelden
Mitteilung der „Deutsche Stiftung Denkmalschutz“ in Bonn als 
bundesweite Koordinatorin der Aktion:
Die Vorbereitungen für den Tag des offenen Denkmals® am 10. 
September 2023 haben begonnen! In diesem Jahr findet ein 
ganz besonderes Aktionsjahr statt: 30 Jahre Tag des offenen 
Denkmals!
Eigentümer von historischen Bauten und weitere Veranstalter 
können ab sofort ihre Objekte zum Tag des offenen Denkmals 
anmelden.
Im Rahmen des diesjährigen Mottos „Talent Monument“ sollen 
Denkmale eine Bühne geben und zeigen, welche Talente und 
Qualitäten diese historischen Zeugnisse so einzigartig machen. 
Besucherinnen und Besucher soll gezeigt werden, was das kleine 
unscheinbare Bürgerhäuschen genauso erhaltenswert macht, 
wie eine beeindruckende Domkirche. Welche Bedeutung hat der 
überwältigende Betonbau der Nachkriegszeit gegenüber dem 
verspielten Barockschloss?
Die Anmeldung erfolgt unter 
www.tag-des-offenen-denkmals.de/veranstalter 
oder schriftlich bei der Stiftung. 
Der Anmeldezeitraum ist von April bis Ende Juni 2023.
Deutsche Stiftung Denkmalschutz
Tel: 0228/9091-442
E-Mail: info@tag-des-offenen-denkmals.de

Die Windpark Lumdatal GmbH lädt ein
Die Bevölkerung der heimischen 
Kommunen ist eingeladen, die 
Anlagen des Windparks Staufen-
berg in Augenschein zu nehmen. 

Der beste Treffpunkt ist am Aktivpark Mainzlar (von Norden al-
ternativ Hachborn), vom Aktivpark lässt es sich gut laufen. In 
begrenztem Umfang ist ein Shuttledienst verfügbar.
Auch empfehlenswert ist die Anfahrt per Fahrrad. Und wer noch 
mehr zum Thema der Erneuerbaren erfahren will, kann sich der 
Radtour des LKGI anschließen (s. Anlage).
Die Veranstaltung beginnt am 29.04.2023 um etwa 13 Uhr. Ver-
pflegung an Ort und Stelle ist vorbereitet.
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Bitte stellen Sie keine Spenden einfach vor der Tür ab.
Aktuelles erfahren Sie in den Lollarer Nachrichten, unter 
https://buntehallelollar.de oder auf Facebook.
Wir freuen uns auf Sie!

Die Ehrenamtlichen der Bunten Halle

Fundgegenstände
Suchen Sie schon seit einigen Wochen etwas oder haben Sie 
etwas gefunden, was Ihnen nicht gehört, dann melden Sie 
sich bitte beim Fundbüro der Stadt Lollar, Bürgerbüro, Telefon: 
06406/920-0.

Der Magistrat der Stadt Lollar
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Betrieb von Rasenmähern und anderen 
lärmerzeugenden Geräten im Freien

In der Gartensaison werden Rasenmäher und andere hilfreiche 
Geräte zur Verschönerung der Grundstücke eingesetzt.
Hierbei sind folgende Regelungen aus der derzeit geltenden 
Verordnung zur Einführung der Geräte und Maschinenlärm-
schutzverordnung, mit der die EU Richtlinie zur Angleichung von 
Rechtsvorschriften der EU Mitgliedsstaaten bei Lärmschutz von 
Geräten und Maschinen zu beachten.
In § 7 - Betrieb in Wohngebieten - heißt es u. a.: „(1) In reinen, 
allgemeinen und besonderen Wohngebieten... dürfen im Freien
1. Geräte und Maschinen nach dem Anhang an Sonn- und 

Feiertagen ganztägig sowie an Werktagen in der Zeit von 
20:00 bis 07:00 Uhr nicht betrieben werden,

2. Geräte und Maschinen nach dem Anhang Nr. 02, 24, 34 
und 35 an Werktagen auch in der Zeit von 07:00 bis 09:00 
Uhr, von 13:00 bis 15:00 Uhr und von 17:00 bis 20:00 Uhr 
nicht betrieben werden, es sei denn, dass für die Geräte 
und Maschinen das gemeinschaftliche Umweltzeichen nach 
den Artikeln 7 und 9 der Verordnung Nr. 1980/2000 des Eu-
ropäischen Parlamentes und des Rates vom 17. Juli 2000 
zur Revision des gemeinschaftlichen Systems zur Vergabe 
eines Umweltzeichens (Abl. EG Nr. L 237 S. 1) vergeben 
worden ist und sie mit dem Umweltzeichen nach Artikel 8 
der Verordnung Nr. 1980/2000/EG gekennzeichnet sind.“

Bezeichnungen aus dem Anhang:
Nr. 02 - Freischneider, Nr. 24 - Grastrimmer / Graskantenschnei-
der, Nr. 34 - Laubbläser und Nr. 35 - Laubsammler
Rasenmäher sind im Anhang mit der Nr. 32 gekennzeichnet und 
fallen demzufolge nicht unter Ziff. 2.
Geräte und Maschinen dürfen allerdings nur in Betrieb genom-
men werden, wenn bestimmte Schallleistungspegel eingehalten 
werden. Diese Angabe muss u. a. gut sichtbar, lesbar und dau-
erhaft haltbar angebracht sein. (Herstellerangaben)
Beim Rasenmähen in Wohngebieten sollte man jedoch im Sinne 
eines gutnachbarlichen Verhältnisses beachten, dass Wohnge-
biete auch der Erholung dienen und damit im Zusammenhang 
auch ein Bedarf an Ruhe besteht. Dies entspricht der Ortsüb-
lichkeit. Dazu gehört auch die Ruhe zur Mittagszeit (13:00 bis 
15:00 Uhr), die sich allein schon aus einer Altersstruktur oder aus 
verschiedenen Arbeitszeiten der Bewohner ergibt.
Es sollte also jeder einfach aus Rücksichtnahme prüfen, ob be-
stimmte laute Tätigkeiten nicht auch zu anderen üblichen Zeiten 
erledigt werden können.

Der Bürgermeister als Ordnungsbehörde
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Selbstbewirtschaftungsraum in der 
Kernstadt Lollar für Festlichkeiten etc.

Der Selbstbewirtschaftungsraum im Bürgerhaus Lollar, Eingang 
Einshäuser Weg, eignet sich für Familien-, Betriebs-, Vereins- 
oder Trauerfeiern, Ausstellungen, Vorträge, Tagungen, Filmvor-
führungen etc. in Eigenbewirtschaftung und bietet Platz für bis 
zu 60 Personen. Er hat eine vollständig eingerichtete Küche. Der 
ebenerdige Eingang ist behindertengerecht gestaltet, ebenso ei-
ne Toilette. Parkplätze stehen auf dem nahe gelegenen Parkplatz 
/ Festplatz ausreichend zur Verfügung.
Das Benutzungsentgelt beträgt für den ersten Tag 75,00 €. Eine 
Trauerfeier kostet 40,00 €.
Reservierungen für den Selbstbewirtschaftungsraum werden 
während den Dienstzeiten im Rathaus Lollar, Bauamt, Tel: 06406 
920146 oder 06406 920147, E-Mail: bauverwaltung@lollar.info 
angenommen.

Der Magistrat der Stadt Lollar
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Die Begehung einer Windanlage zur Anschauung ist an diesem 
Tag möglich (sonst nicht). Bei guten Bedingungen kann ggf. 
einzelnen (sehr) wenigen Personen eine Auffahrt in die Gondel 
geboten werden.

Mobile Schadstoffsammlung 
im Landkreis Gießen

Das Schadstoffmobil kommt am Dienstag, 09.05.2023 nach Lollar
Odenhausen, Mehrzweckhalle 13:00 - 13:30 Uhr
Ruttershausen, Gemeinschaftshaus 14:00 - 14:30 Uhr
Lollar, Festplatz 15:00 - 16:00 Uhr
Wer die Termine in Lollar nicht wahrnehmen kann, kann die re-
gelmäßigen Abgabetermine nutzen.
Diese sind:
• An jedem Samstag von 9 - 12 Uhr im Abfallwirtschaftszent-

rum AWZ Gießen (Lahnstraße 220).
• Am jeweils ersten Freitag im Monat von 15 - 17 Uhr auf dem 

Festplatz auf der Helle in Laubach.
• Jeweils am ersten Mittwoch im Monat können Gewerbe-

betriebe von 9 - 11 Uhr im Abfallwirtschaftszentrum AWZ 
Gießen (Lahnstraße 220) im Rahmen der gesetzlichen 
Kleinmengenregelung gefährliche Abfälle (gegen Übernah-
meschein und kostenpflichtig wie bisher) am Schadstoffmo-
bil abgeben.

Bitte beachten Sie:
• Für Privatpersonen ist die Abgabe kostenlos, ausgenom-

men Pulver-Feuerlöscher (Anlieferung kostenpflichtig, alter-
nativ kostenlose Rückgabe im Fachhandel).

• Höchstmenge: 100 kg/Anlieferung, je Gefäß: 20 kg bzw. 20 
l Inhalt.

• Bitte liefern Sie die Gefäße dicht verschlossen und gut les-
bar beschriftet an.

• Die Schadstoffe werden mitsamt den Gebinden entsorgt, 
Sie erhalten Ihre Gefäße nicht zurück.

• Schadstoffe müssen immer persönlich den Fachkräften 
übergeben werden. Auf keinen Fall dürfen sie einfach ab-
gestellt werden!

• Das Schadstoffmobil benötigt Zeit für den Auf- und Abbau. 
Bitte seien Sie daher pünktlich. Die Abgabe ist nur im je-
weils angegebenen Zeitraum möglich.

• Auch kleine Elektrogeräte bis Toastergröße werden am 
Schadstoffmobil angenommen.

• Dispersionsfarbe (Wandfarbe) ist kein schadstoffhaltiger 
Abfall. Völlig ausgehärtet kann sie bedenkenlos in die Rest-
mülltonne und der leere Eimer in die Gelbe Tonne gegeben 
werden. Flüssige Dispersionsfarbe wird am Schadstoffmo-
bil angenommen.

Bunte Halle Lollar
Ab sofort nehmen wir wieder Frühjahrs- und Sommerbe-
kleidung an.
Für alle anderen Spenden können Sie uns vorab per E-Mail 
kontaktieren unter: buntehalle.lollar@gmail.com, gerne auch mit 
Foto/s.
Die Spenden können montags und freitags von 16.00-17.00 Uhr 
in der Richard-Wagner-Straße 6 in Lollar abgegeben werden.
Zeit zum Kaufen und Stöbern ist montags und freitags von 15.00-
17.00 Uhr.
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nicht vollendet haben, beträgt die Gültigkeitsdauer 6 Jahre (Ge-
bühr 22,80 €).
Für Personen, die sofort einen Personalausweis benötigen, z.B. 
für die Zulassung eines Kraftfahrzeuges, kann kurzfristig ein 
vorläufiger Personalausweis mit einer Gültigkeitsdauer von 3 
Monaten (Gebühr 10,00 €) ausgestellt werden.
Reisepass
Die Gültigkeitsdauer eines Reisepasses entspricht der eines 
Personalausweises. Die Gebühr für einen Reisepass beträgt 
bei Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben, 60,00 € 
und für Personen, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben 37,50 €.
In Ausnahmefällen kann ein vorläufiger Reisepass kurzfristig vom 
Einwohnermeldeamt ausgestellt werden, die Gültigkeitsdauer 
beträgt hier ein Jahr. Die Gebühr für die Ausstellung eines vor-
läufigen Reisepasses beträgt generell 26,00 €, unabhängig vom 
Lebensalter.
Kinderreisepass
Besondere Regelungen gelten für Kinderreisepässe. Bei einer 
Auslandsreise muss jedes Kind einen eigenen Ausweis haben. 
Die Gültigkeitsdauer in Kinderreisepässen beträgt jeweils 1 Jahr, 
längstens jedoch bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.
Die Gebühr für die Ausstellung beträgt 13,00 €, für die Verlän-
gerung 6,00 €.
Kinderreisepässe werden z.B. für die USA nicht anerkannt.
Informationen zu Einreisebestimmungen der einzelnen Länder 
finden Sie auf der Homepage des Auswärtigen Amtes unter:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/
reise-und-sicherheitshinweise
Bei weiteren Fragen steht Ihnen das Bürgerbüro der Stadtverwal-
tung Lollar unter 06406/920-0 gerne zur Verfügung.

Der Bürgermeister als örtliche Ordnungsbehörde
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Informationen für die Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt Lollar

Die Restmüll- und Windelsäcke sowie Bioabfallsäcke können ab 
sofort im Bürgerbüro ohne vorherige Terminabsprache während 
den üblichen Sprechzeiten abgeholt werden.
Die Kosten belaufen sich auf 3,50 € pro Stück.
Die Windelsäcke sind für Kinder unter 2 Jahren sowie für inkon-
tinente Bürgerinnen und Bürger kostenfrei. Bei einer Inkontinenz 
ist der entsprechende Nachweis vom Arzt einmalig vorzulegen.
Ebenso können Sie Ihren Hund ohne Termin im Bürgerbüro der 
Stadt Lollar während den üblichen Sprechzeiten an- und abmel-
den.

Der Magistrat der Stadt Lollar
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Gehwegparken
Wie parke ich richtig?
Das Parken auf dem Gehweg sorgt immer wieder für teils unschö-
ne Diskussionen zwischen Behörden, Politikern und Bürgern.
Leider hat es sich auch in der Stadt Lollar mehr und mehr einge-
bürgert, dass vielfach auf dem Gehweg geparkt wird.
Dies führt dann häufig dazu, dass Fußgänger, insbesondere älte-
re und gehbehinderte Menschen, aber auch Kinder, Fußgänger 
mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrer den Gehweg nicht oder 
nicht in der erforderlichen Breite in Anspruch nehmen können 
oder sogar auf die Fahrbahn ausweichen müssen.
Gehwege sind - genau wie die Fahrbahn, die Trennstreifen, die 
befestigen Seitenstreifen, die Bankette, Bushaltebuchten und 
Radwege - Bestandteile einer Straße.
Die Grenze der Fahrbahn bildet grundsätzlich die Bordsteinkante.
Der Gehweg ist also der Teil einer Straße, der für Fußgänger 
bestimmt ist.
Das OLG Hamm definiert: „Bei einem Gehweg handelt es sich 
um einen Weg, der für Fußgänger eingerichtet und bestimmt 
ist, von der Fahrbahn räumlich getrennt und als Gehweg- durch 
Pflasterung, Plattenbelag oder auf sonstige Weise - äußerlich 
erkennbar ist.
Die Straßenverkehrsordnung sagt dazu: „Wer zu Fuß geht, muss 
die Gehwege benutzen. Fahrzeuge müssen die Fahrbahn be-
nutzen.“
Auf der Suche nach einem Parkplatz halten sich viele Autofah-
rer nicht an die Verkehrsregeln, weil sie nicht dazu bereit sind, 
einen legalen Parkplatz zu suchen, der möglicherweise etwas 
weiter von ihrem Ziel entfernt ist. Daher wird häufig der Gehweg, 
der ausschließlich dem Fußgänger vorbehalten ist, zum Parken 
missbraucht.

Gewährung von Zuschüssen 
für das Jahr 2023

nach den Richtlinien zur Förderung der Jugend 
und der Vereine

der Stadt Lollar
Die Anträge auf Gewährung der Regelzuwendungen, der Zu-
schüsse für aktive Jugendliche, der Pauschale für Kulturvereine 
und der Übungsleiter sind

bis spätestens zum 30.04.2023
bei dem Fachdienst Kindertagesstätten und Soziales, z. H. Frau 
Gierhardt, Holzmühler Weg 76, 35457 Lollar, in schriftlicher 
Form einzureichen.
Zur Bearbeitung der einzelnen Zuwendungen werden fol-
gende Angaben und Nachweise benötigt, die unbedingt dem 
Zuschussantrag beigefügt werden müssen:
• Anzahl der aktiven Mitglieder in Ihrem Verein nach Be-

stand zum Jahresbeginn
• Anzahl der aktiven Jugendlichen bis zur Vollendung 

des 18. Lebensjahres
• gültige Lizenzen der Übungsleiter und Angabe der ge-

leisteten Stunden
Ebenso benötigen wir die Anerkennung der Gemeinnützigkeit 
durch das Finanzamt, soweit uns diese noch nicht vorliegt.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass auf Beschluss des 
Magistrates eine Zuschussgewährung grundsätzlich nur nach 
Eingang eines schriftlichen Antrages bewilligt werden kann.
Vereine, die keine bzw. nicht alle erforderlichen Unterlagen zu-
sammen mit dem Antrag einreichen, können bei der Förderung 
nicht berücksichtigt werden!

Der Magistrat der Stadt Lollar
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Bundesmeldegesetz
An- und Abmeldungen des Wohnsitzes

Hinweise für Bürgerinnen und Bürger
Die Meldefrist beträgt zwei Wochen ab dem Tag des tatsächli-
chen Einzuges oder bei Wegzug ins Ausland.
Den tatsächlichen Einzug / Auszug muss der Wohnungsgeber 
bestätigen (Wohnungsgeberbestätigung).
Eine Wohnungsgeberbestätigung ist nicht erforderlich bei Bezug 
von Eigenheim.
Bei verspäteter Meldung begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit, 
die mit einem Verwarnungs- bzw. Bußgeld geahndet wird.
Hinweise für die Wohnungsgeber
Als Wohnungsgeber sind Sie ab dem 01.11.2015 verpflichtet, 
den tatsächlichen Bezug der Wohnung schriftlich zu bestätigen.
Diese Bestätigung muss folgende Punkte enthalten:
• 1. Art des Meldevorgangs (An-, Ab-, Ummeldung)
• 2. Anschrift der Wohnung
• 3. Name der meldepflichtigen Person
• 4. Name und Anschrift des Wohnungsgebers
Ein Muster einer solchen Bestätigung steht Ihnen auf unserer 
Internetpräsenz
www.lollar.de/aktuelles/Einführung des neuen Bundesmeldege-
setzes
zur Verfügung.
Bei einer Verweigerung dieser Bestätigung muss mit dem Ein-
leiten eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens gerechnet werden.

Der Magistrat der Stadt Lollar
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Ausstellung von Personalausweisen, 
Reisepässen und Kinderausweisen

Wir bitten darum, die Ausweispapiere möglichst früh, nicht erst 
kurz vor Urlaubsantritt zu überprüfen und ggf. eine Neuausstel-
lung oder Verlängerung (nur bei noch gültigen Kinderreisepäs-
sen) zu beantragen. Derzeit beträgt die Lieferzeit der Bundes-
druckerei in Berlin für Personalausweise und Reisepässe ca. 2-3 
Wochen. Wir bitten dies bei der Beantragung zu berücksichtigen.
Allgemeines
Bitte beachten Sie, dass Sie die Beantragung persönlich vor-
nehmen müssen. Ebenso ist ein aktuelles biometrisches Licht-
bild erforderlich (darf nicht älter als 1 Jahr sein).
Personalausweis
Personalausweise haben eine Gültigkeitsdauer von 10 Jahren 
(Gebühr 37,00 €). Bei Personen, die das 24. Lebensjahr noch 
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Anwendungsfelder sind ein intelligentes Verkehrsmanagement, 
die Erfassung von Umweltdaten und ein Open-Data-Portal zur 
Bürgerinformation.
Für „Smart Gebildet“ wird in attraktive Lern- und Begegnungsorte 
investiert, um digitale Kompetenzen als Basis für soziale Teilhabe 
auszubauen. Unter „Smart Umsorgt“ fällt die Verbesserung der 
Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum durch innovative 
Lösungen. „Smart Saniert“ umfasst derweil die Reduzierung des 
Energiebedarfs durch die energetische Sanierung von Wohnge-
bäuden. „Als eine von deutschlandweit 73 Smart-Cities-Modell-
kommunen möchten wir neue Strukturen für all diese Zukunfts-
aufgaben schaffen“, fasst Landrätin Schneider zusammen. Mit 
dem Breitbandausbau im Landkreis Gießen habe man dafür in 
der Vergangenheit bereits den Grundstein gelegt.
An Befragung teilnehmen und Digitalisierung mitgestalten
Um zu erfahren, wie sich die Bürger:innen im Landkreis Gießen 
die digitale Zukunft in der Region vorstellen, hat das Projekt-
team Smartes Gießener Land eine Umfrage erstellt. Der Fra-
gebogen soll dazu beitragen, ein umfassendes Bild darüber zu 
erhalten, welche individuellen Anforderungen und Bedürfnisse 
den Ausgangspunkt für die Regionalentwicklung bilden. Land-
rätin Schneider appelliert: „Wir möchten Sie herzlich einladen, 
sich aktiv an dem Entwicklungsprozess zu beteiligen, denn nur 
mit Ihren Ideen und Vorschlägen sowie einer umfangreichen 
Bestandsaufnahme kann die Transformation des Landkreises 
Gießen in ein Smartes Gießener Land gelingen.“
Der Fragebogen liegt zusammen mit weiterem Informationsma-
terial in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen im Landkreis 
Gießen aus. Ebenfalls wurden die weiterführenden Schulen und 
Berufsschulen in Stadt und Landkreis Gießen damit ausgestat-
tet. Online ist der Fragebogen zu finden unter isgb.gutbefragen.
de/smartes-giessener-land. Weitere Informationen rund um das 
Smart-Cities-Projekt lassen sich auf der neuen Internetseite 
nachlesen unter smart.lkgi.de. Der Befragungszeitraum endet am 
28. April 2023. Nachfragen beantwortet das Projektteam gerne 
per E-Mail an smart.region@lkgi.de.

Die Hessische Landesregierung verlost 1800 Interrail-Tickets. Du bist zwischen 18 und 23 Jahre alt und 
wohnst in Hessen? Dann nimm teil! Unvergessliche Erlebnisse, spannende Menschen und 40.000 Reiseziele 

in ganz Europa erwarten dich!

Teilnahme und Informationen unter www.hessenrail.de

Die Hessische Landesregierung verlost 1800 Interrail-Tickets. Du 
bist zwischen 18 und 23 Jahre alt und wohnst in Hessen? Dann 
nimm teil! Unvergessliche Erlebnisse, spannende Menschen und 
40.000 Reiseziele in ganz Europa erwarten dich!
Teilnahme und Informationen unter www.hessenrail.de

Grundsätzlich gilt:
1. Parken auf dem Gehweg ist grundsätzlich untersagt!

Ausnahme: Es ist durch ein entsprechendes Verkehrszei-
chen 315 (Parken auf dem Gehweg) oder durch Bordstein-
markierungen (weiße Einzeichnung) angeordnet.

2. Fahrzeuge sollen zum Parken den rechten Fahrbahnrand 
benutzen, solange die Restbreite der Fahrbahn noch mind. 
3,05 Meter aufweist.

3. Vor und hinter Kreuzungen/Einmündungen (bis zu je 5m 
von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten) ist das Par-
ken ebenfalls verboten.

4. Das Parken ist verboten über Schachtdeckeln und sonstigen 
Verschlüssen.

5. Das Parken vor Bordsteinabsenkungen ist ebenfalls verboten.
6. Das Parken ist vor Grundstücksein- und Ausfahrten, auf 

schmalen Fahrbahnen auch ihnen gegenüber, verboten 
(ausgenommen die eigene Einfahrt, wenn dadurch kein 
Verkehrsteilnehmer behindert wird.)

7. Das Parken im absoluten Haltverbot ist verboten.
Das Parken im eingeschränkten Haltverbot ist nur zum Be- 
und Entladen gedacht, wenn man sich in der Nähe des Fahr-
zeuges befindet.

8. Das Parken auf einem Behindertenparkplatz ist verboten, 
wenn keine entsprechende Parkberechtigung ausgelegt 
wird.

Verwarnungen sind üblicherweise mit einem Verwarnungsgeld 
zwischen 5 € und 55 € belegt.

Der Bürgermeister als Ordnungsbehörde
Jan-Erik Dort

Landkreis Gießen auf dem 
Weg zur „Smart Region“

Digitalisierungsbeirat nimmt Arbeit auf
Neue Internetseite mit Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung 
geht online
Gemeinsam, regional, vernetzt: Unter diesem Motto macht sich 
der Landkreis Gießen auf den Weg zum Smarten Gießener Land 
- unterstützt wird er dabei von verschiedenen Projektbeteiligten 
aus den unterschiedlichsten Bereichen. Als eine von deutsch-
landweit 28 Modellkommunen und einziger Teilnehmer in Hessen 
wurde der Landkreis Gießen im Juli 2021 aus über 90 Bewerbun-
gen für das Förderprogramm „Smart Cities“ ausgewählt. Insge-
samt stehen den Projekten im Landkreis Gießen bis Mitte 2027 
acht Millionen Euro zur Verfügung, 65 Prozent davon und somit 
rund 5,1 Millionen Euro beträgt die Förderung des Bundesminis-
teriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.
„Während der ersten Projektphase bis Juni 2023 geht es ins-
besondere darum, eine Smart-Region-Strategie zu erarbeiten“, 
erklärt Landrätin Anita Schneider. „In die Entwicklung dieser Stra-
tegie möchten wir möglichst viele Perspektiven einfließen lassen. 
Der Kreistag hat daher die Einsetzung eines Digitalisierungsbei-
rats als beratendes Gremium beschlossen.“ Anfang März fand 
seine konstituierende Sitzung statt, in der Landrätin Schneider 
zur Vorsitzenden und Prof. Thomas Friedl von der Technischen 
Hochschule Mittelhessen (THM), Fachbereich Gesundheit, zum 
Stellvertreter gewählt wurden.
Der Digitalisierungsbeirat setzt sich zusammen aus den haupt-
amtlichen Dezernent:innen und Mitgliedern der Kreisverwaltung, 
Fraktionsvertreter:innen und Vertreter:innen der Kreiskommunen, 
aber auch aus Wissenschaftler:innen der Justus-Liebig-Universi-
tät Gießen und der THM, Expert:innen für digitale Barrierefreiheit 
sowie aus Bildungsträgern, Unternehmen und Verbänden. Der 
Beirat kann Empfehlungen beschließen und diese an den Kreis-
tagsausschuss weiterleiten. Dem Kreistag soll im kommenden 
Juli die Beschlussempfehlung über die finale Digitalisierungs-
strategie vorgelegt werden.
Fokus liegt auf Daten, Bildung, Gesundheit und Wohnen
„Um die zur Verfügung gestellten Fördermittel nachhaltig ein-
zusetzen, ist eine Priorisierung von Themengebieten entschei-
dend“, führt die Landrätin weiter aus. „Unsere Schwerpunkte 
liegen gemäß dem aktuellen Projektstand auf den Bereichen 
Datenmanagement, digitale Kompetenzen, Gesundheitsversor-
gung und nachhaltiges Wohnen.“ Mit einem sogenannten „Open 
Data Hub“ lassen sich große Mengen an Daten rechtskonform 
zusammenführen. Es handelt sich um eine Drehscheibe für In-
formationen, welche die Grundlage einer zukunftsgerichteten 
Entwicklung des Landkreises Gießen darstellt. Die potentiellen 
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Jägerzäunen, Gartenmöbeln, Spielplatzgeräten, Hölzer aus dem 
Garten- und Landschaftsbau ist das ehemalige Behandlungsmit-
tel oft nicht mehr zu erkennen. Beim Kauf war es ursprünglich oft 
grün oder braun, weil mit Kupfer- oder Chromsalz imprägniert. In 
wenigen Jahren verschwindet die Farbe, die chemischen Inhalte 
sind jedoch noch vorhanden.
Deshalb müssen diese Hölzer über das Abfallwirtschaftszentrum 
AWZ Lahnstraße 220 in Gießen entsorgt werden, eine Verwer-
tung über dafür zugelassene Entsorger ist ebenfalls möglich.
Bauschutt im Wertstoffhof:
Bauschutt darf nur sortenrein angeliefert werden, also ohne Ka-
bel, Metall, Holz oder Erde oder Ähnliches.
Zum Bauschutt gehören:
• Klinkersteine, Ziegelsteine, Natursteine
• Waschbecken & Toilettenschüssel
• Betonstücke, - reste, -rohre
• Boden- & Wandfliesen
• Porzellangeschirr
• Backsteine
• Pflastersteine
• Zement und Mörtel
• Splitt und Kies
Der an den kommunalen Wertstoffhöfen im Landkreis Gießen 
angenommene Bauschutt wird direkt zu ortsnahen Bauschutt-
verarbeitern im Landkreis gefahren und dient zum Beispiel als 
standfester Untergrund für den Straßenbau.
Dies darf nicht zu den kommunalen Wertstoffhöfen:
Keine Erde, kein Lehm, kein Porenbeton, kein Rigips. Sie 
ziehen Feuchtigkeit an und sind damit nicht formstabil und nicht 
frostfest.
Im AWZ Abfallwirtschaftszentrum Gießen Lahnstraße 220 wer-
den Leichtbausteine, Gasbeton, Porenbeton, Porenbetonsteine 
kostenpflichtig angenommen und haben einen andere etwas 
teurere Verwertungsweg.
Zu den Wertstoffhöfen darf auf gar keinen Fall Asbestzement 
gebracht werden. Auf den Wertstoffhöfen können Dach-Well-
platten auch nicht in „asbesthaltig“ oder „asbestfrei“ eingestuft 
werden, darum werden gar keine Wellplatten angenommen. Hier 
hilft die Abfallberatung weiter.
Metalle im Wertstoffhof
Fast alle Arten von Metall können in den Metallcontainer, sie 
werden für die Herstellung neuer Metallprodukte weitergegeben.
Dies darf nicht zu den kommunalen Wertstoffhöfen:
Keine Feuerlöscher, denn sie könnten noch unter Druck stehen
Keine Gaskartuschen, auch sie stehen unter Druck
keine ölverschmutzten Teile
keine Autoteile
Papier und Pappe im Wertstoffhof
Kartons füllen Sie flachgelegt in die Container, außerdem Bücher, 
Zeitungen und Zeitschriften. Sie dienen als Recycling-Material 
für die Karton- und Recyclingpapier--Herstellung
Und wussten Sie schon, dass die Gebühr für eine zusätzliche 
blaue Tonne für Papier bei Ihnen zuhause nur 12 Euro im Jahr 
zuzüglich einer einmaligen Aufstellgebühr von 30 € beträgt?
Die Bestellung erfolgt schriftlich an den Fachdienst Abfallwirt-
schaft, Riversplatz 1-9 in 35394 Gießen.
Hartkunststoffe „nicht vom Bau“ im Wertstoffhof
Diese Kunststoff-Gegenstände können zum Beispiel zum Wert-
stoffhof:
• Gartenstühle
• Rührschüsseln
• Eimer
• Wäschekörbe
• Regenfass, bitte größere Stücke als 300 Liter Inhalt zertei-

len
Diese Dinge tragen am Boden die Bezeichnung „PP“ und „PE“ 
und sind gut verwertbar. Der Verwerter geben das nach Reini-
gung gemahlene Granulat weiter in die Produktion neuer Kunst-
stoffprodukte wie Putzeimer oder Autoteile.
Dies darf nicht zu den kommunalen Wertstoffhöfen:
Alle Arten von Weichplastik sind nicht auf den kommunalen 
Wertstoffhöfen abzugeben, denn sie sind in ihrer vielfältigen Zu-
sammensetzung nicht verwertbar, also keine Gartenschläuche, 
keine Folien, keine Aufblas-Artikel, diese gehören in die graue 
Restmülltonne.
Kunststoff-Verpackungen gehören zuhause in die gelbe Tonne.
Ebenfalls nicht zum Wertstoffhof gehören die Kunststoffe 
„vom Bau“, also keine Spülkästen, keine Fußbodenleisten, keine 
Bodenbeläge, keine Rolläden, keine Regenrinnen, denn diese 
sind aus anderen Materialien hergestellt, vor allem PVC, und 

Der kommunale Wertstoffhof in Lollar
Wir bieten die kostenlose Abgabe verschiedener Wertstoffe über 
den
Wertstoffhof in Lollar, Kirschgarten 11, zu folgenden Zeiten 
an:
Mittwoch 15:00 - 18:00 Uhr
Freitag 15:00 - 18:00 Uhr
Samstag 10:00 - 13:00 Uhr
Telefonnummer Wertstoffhof Lollar 06406 / 920-202
Was können Sie auf dem kommunalen Wertstoffhof abge-
ben?
• Altholz aus dem Wohnbereich, kein Außenholz
• Bauschutt ohne Porenbeton, ohne Rigips, kein Asbestze-

ment, keine Wellplatten
• Metall ohne Gaskartuschen oder Ölanhaftungen, keine Au-

toteile
• Energiesparlampen und LED`s
• PU-Dosen (Montageschaumdosen) auch mit Füllung
• Korken aus Naturkork
• Elektrokleingeräte bis maximal Toastergröße, keine Bild-

schirme
• Papier und Pappe
• Astwerk holzig mit daran hängenden Blättern, kein Gras
• Hart-Kunststoffe „nicht vom Bau“, z.B. Regenfass, Garten-

stühle, Rührschüsseln, Eimer
• Kunststoffrohre „vom Bau“, bis 1m Länge
• Toner- und Tintenkartuschen
• CD`s und DVD`s ohne Hülle
• Wachsreste
Bitte trennen Sie sorgfältig die Materialien, die sie anliefern 
möchten.
Vermischungen müssen grundsätzlich abgewiesen werden.
Wer darf anliefern?
Der Wertstoffhof darf von Einwohnern und Einwohnerinnen des 
Landkreises Gießen kostenlos genutzt werden.
Welche Mengen können abgegeben werden?
Sie können pro Woche eine Kofferraumladung pro Wertstoffart 
abgeben. Bei Astwerk können Sie den Inhalt eines kleinen An-
hängers abgeben. Diese Menge entspricht einem halben 
Kubikmeter, also etwa dem Volumen von zwei blauen Alt-
papiertonen.
Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Viele Wertstoffe, wie zum Beispiel Möbelholz, Metalle, Polster-
möbel, große Haushalts-Elektrogeräte, können Sie ohne Zusatz-
kosten über die Sperrmüllabfuhr abholen lassen!
Anmeldung unter 0641 26 55 98 88 oder www.lkgi.de
Das Abfallwirtschaftszentrum AWZ in Gießen, Lahnstraße 
220
nimmt fast alle Abfallarten und auch größere Mengen an, teils 
kostenpflichtig.
Haushaltsübliche Elektrogeräte sowie Metalle oder Papier/ Pap-
pe sind stets kostenfrei.
Das AWZ hat folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8:00 
- 12:15 und 13:00 - 17:00 Uhr
sowie Samstag 9:00 - 12:00 Uhr.
Samstags mit Schadstoffmobil für giftige oder umweltgefährden-
de Abfälle.
Holz im Wertstoffhof
Diese Hölzer können in die Holzcontainer:
• Holz unbehandelt sowie lackiert, lasiert, verleimt
• Möbel, Innentüren, Platten aus Holz, aus Holzwerkstoffen, 

auch Spanplatten, Sperrholzplatten, Multiplex, auch z.B. 
Holz-Schublade mit Kunststoffanteil Arbeitsplatten aus Holz 
mit beschichteter Oberfläche

• Obstkisten (Einweg), auch Transportkisten aus Holzwerk-
stoffen, unbehandelte Holzpaletten, auch mit Paletten-Fuß 
aus Holzwerkstoffen

• Schaltafel, Schalholz vom Betonieren ohne Öl-Anhaftungen
• Holz-Laminat ja, aber kein Kunststoff-Laminat
Das Holz geht in Biomasse-Kraftwerke, die Verbrennungsenergie 
wird genutzt.
Dies darf nicht zu den kommunalen Wertstoffhöfen:
Generell darf kein mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz 
im Wertstoffhof angenommen werden, also kein Holz aus dem 
Außenbereich: Keine Zäune, keine Außentüren, kein Holzfach-
werk, keine Bahnschwellen, keine imprägnierten Bauhölzer, keine 
Fensterrahmen, keine Fensterläden, keine Gartenmöbel.
Grundsätzlich gilt: Bei Holz aus dem Außenbereich ist davon 
auszugehen, dass dieses Material imprägniert ist. Bei Zäunen, 
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Wussten Sie schon?
Auf Grund des neuen Elektro-Gesetzes müssen Händler, deren 
Geschäfts-Fläche für Elektrogeräte mindestens 400 qm beträgt, 
auch kleine Elektrogeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm 
zurücknehmen, völlig unabhängig von einem gleichzeitigen Neu-
kauf.
Lose Batterien und Akkus
sollten nicht über lange Zeit zuhause aufbewahrt werden, denn 
sie altern: Batterien „laufen aus“, wenn sie feucht werden, und 
Akkus können altern, indem sie sich aufblähen und sogar eine 
gewisse Explosionsgefahr darstellen. Diese Alterung geschieht 
auch dann, wenn sie tief entladen sind.
Lose Batterien und Akkus werden nicht am Wertstoffhof 
angenommen.
Der Handel ist verpflichtet, deutlich sichtbar im Kassenbereich 
eine Rücknahme von kleinen Batterien und Akkus anzubieten. 
Die Abgabe ist außerdem auch am Schadstoffmobil möglich und 
im Abfallwirtschaftszentrum des Landkreises in der Lahnstraße 
220 in Gießen.
Weitere Wertstoffe: „Kleinigkeiten“ im Wertstoffhof
PU-Dosen auch mit Füllung, hier handelt es sich um die Dosen 
von Montage- und Isolierschaum, wie er zum Beispiel für den Ein-
bau von Türen und Fenstern genutzt wird. Wir übergeben diese 
Dosen dem Rücknahmesystem der Hersteller. Dort werden in die 
Dosen in ihre Bestandteile zerlegt, der Restinhalt an Treibmittel 
und der Rest-Schaum verarbeitet sowie das Weißblech der Dose 
und die Kunststoffkappen recycelt.
Flaschenkorken aus Naturkork
Diese werden weitergegeben zur Herstellung von Korkschrot für 
die Weiterverarbeitung als Korkplatten.
Energiesparbirnen und LED`s
Energiesparlampen enthalten einen geringen Anteil an Queck-
silber und gehören darum nicht in die Restmülltonne. Die In-
haltsstoffe von LED`s sind gut verwertbar und werden daher am 
Wertstoffhof angenommen. Beide Lampenarten werden dem 
Rücknahmesystem der Hersteller übergeben und dienen als 
Material für die Herstellung neuer Produkte.
Sonstige Glühbirnen dürfen einfach in die Restmülltonne gege-
ben werden.
CD`s ohne Hülle
Auf dem kommunalen Wertstoffhof steht eine markierte rote 
Tonne zur Annahme. Die CD`s werden vom Verwerter gereinigt, 
gemahlen und dienen als Material für neue Kunststoffprodukte.
Toner- und Tintenkartuschen:
Auf dem kommunalen Wertstoffhof steht eine weitere markierte 
rote Tonne zur Annahme. Die Toner- und Tintenkartuschen wer-
den sortiert und teils gereinigt direkt wiederverwendet, zum Teil 
geschreddert und der Kunststoff wird verwertet. Unbrauchbare 
Anteile werden verbrannt und die Energie genutzt.
Wo gibt es mehr Infos über Vermeidung, Sammlung, Entsor-
gung von Abfällen?
• im Abfuhrkalender
• auf der Internetseite des Landkreises www.lkgi.de
• in der Abfallwirtschaftszeitung „KommPost“
• bei der Abfallberatung des Landkreises
Telefon 0641 9390 - 1996 bis 1998 und abfallwirtschaft@lkgi.de

gehören damit entweder in die graue Restmülltonne oder zum 
Abfallwirtschaftszentrum oder können, falls sperrig, zur Sperr-
müllabholung angemeldet werden.
Auf keinen Fall dürfen Benzinkanister oder Öltanks in den 
Container, denn obwohl sie leer sein mögen, hat sich das vor-
her enthaltene Öl in den Kunststoff hineingearbeitet. Bitte 
fragen Sie bei der Abfallberatung des Landkreises nach Ab-
gabemöglichkeiten unter Telefon 0641 9390 - 1996 bis 1998 
abfallwirtschaft@lkgi.de.
Kunststoffrohre „vom Bau“
In die Gitterboxen auf dem Wertstoffhof gehören folgende Kunst-
stoff-Rohre:
• Alle Kunststoffrohre, die aus einem Material bestehen, es 

gibt die vielfältigsten Bezeichnungen wie PE, PVC, PP
• HDPE-Rohre (Gas-, Wasser-, Kabelschutzrohre)
• Riffel-Rohre
• Drainagerohre ohne Kokos-Ummantelung
Lange Rohre sollten für die Aufnahme in die Gitterboxen auf 1 m 
Länge geschnitten sein. Das Rohr-Material dient als Vormaterial 
für neue Kunststoffprodukte.
Dies darf nicht zu den kommunalen Wertstoffhöfen:
Nicht verwertbar sind Rohre aus Verbund-Werkstoffen, also 
keine vernetzten Rohre, keine geschäumten Rohre, keine Dach-
rinnen oder Fallrohre, keine Glasfaser-verstärkten Rohre, keine 
Rohre von der Fußbodenheizung, auch keine Bewässerungs- 
oder Gartenschläuche.
Diese gehören je nach Größe in die graue Restmülltonne, oder 
zur Direkt-Anlieferung ins Abfallwirtschaftszentrum AWZ, Lahn-
straße 220 in Gießen.
Astwerk im Wertstoffhof
Astwerk kann mit einem kleinen Hänger angeliefert werden in 
einer Menge bis zu 0,5 m³, dies ist vergleichbar mit dem Volumen 
von zwei normalen Altpapiertonnen.
• Zum Astwerk zählen Zweige von Bäumen und Hecken-

schnitt, selbstverständlich mit den anhängenden Blättern.
Dies darf nicht zu den kommunalen Wertstoffhöfen:
Grasschnitt jedoch ist von der Annahme auf dem Wertstoffhof 
ausgeschlossen. Der Grund dafür ist die mögliche Entstehung 
von Sickersäften und Gerüchen, denn das Material kann ja in den 
Containern auf dem Wertstoffhof nicht vermengt werden, dies 
geschieht erst in der nachfolgenden Kompostierung.
Als beste Möglichkeit für Gras und Laub empfiehlt der Landkreis, 
es im eigenen Garten gut gemischt mit strukturreichem Material 
(kleinteilige Äste), zu einem Komposthaufen aufzuschichten und 
so gleichzeitig guten Kompost für den Garten zu gewinnen.
Alternativ dazu kann es in die Biotonne eingefüllt werden.
Sowohl Astwerk als auch Gras und Laub können (in größeren 
Mengen gegen Gebühr) abgegeben werden:
• In der Kompostierungsanlage Rabenau-Geilshausen, Zum 
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• im Abfallwirtschaftszentrum in Gießen, Lahnstraße 220
Elektrokleingeräte bis maximal Toastergröße im Wertstoff-
hof
Elektro-Kleingeräte mit einer maximalen Kantenlänge von 30 cm 
werden am Wertstoffhof angenommen. Der Landkreis übergibt 
die eingesammelten Elektrogeräte dem Rücknahmesystem der 
Hersteller. Die einzelnen Bestandteile werden für die Herstellung 
von neuen Elektrogeräten gebraucht.
Elektro-Kleingeräte, die ausschließlich mit Netzstrom, also 
über ein Kabel mit Strom versorgt werden, gehören In den Ab-
setzcontainer. Hierbei handelt es sich um Geräte, in denen keine 
Batterie oder kein Akku enthalten ist und die keinen Bildschirm 
besitzen. Dazu gehören zum Beispiel:
• Kleinere Kaffemaschinen
• Mixer
• Bügeleisen
• Anrufbeantworter
• Computertastaturen
• Eierkocher
• Fön
Elektro-Kleingeräte, die eine Batterie oder Akku enthalten, 
werden am Wertstoffhof in einer Extra-Box angenommen, dazu 
gehören zum Beispiel:
• Akkuschrauber
• Taschenlampen
• Radiowecker
• Programmierbare Geräte wie Notebook, Tablet, Handy
• Dazu gehören mittlerweile auch Artikel wie der „blinkende 

Schuh“, also Artikel, in denen ein kleines elektronisches Teil 
fest eingebaut ist.
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